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Anhang 10 

Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
im Schweizerischen lsoliergewerbe 
vom 1. Januar 2014-2016 

Vereinbarungper 1. Januar 2015 

Die Vertragsparteien des Gesamtarbeitsvertrages schliessen hiermit folgende Vereinbarung 

ab: 

1. Effektivlöhne 

Alle dem GAV unterstellten Arbeitnehmer erhalten unter Beachtung der nachstehenden Be­

dingungen einen Bonus von CHF 360.-. 

a) Der Bonus ist geschuldet, sofern der Arbeitnehmende im Kalende~ahr 2014 und am 

31 .12.2014 im Betrieb angestellt war. 

b) Bei einem Arbeitsbeginn nach dem 01.01 .2014 erhält der Arbeitnehmer einen anteils­

mässigen Bonus fOr jeden vollen Monat der Anstellung von je CHF 30.-. 

c) Wenn das Arbeitsverhältnis Ende Dezember durch den Arbeitnehmer gekUndigt wurde, 

erlischt der Anspruch auf den Bonus. 

d) Der Bonus ist bis spätestens 30.06.2015 auszuzahlen. 

Dabei gilt der Landesindex der Konsumentenpreise auf der Basis Dezember 2010 von 99.2 

Punkten (Stand September 2014) als ausgeglichen. 

2. Mindestlöhne 

ln Anwendung von Art. 41 GAV bleiben die Mindestlöhne unverändert. Die Stundenlöhne er­
rechnen sich gestUtzt auf Art. ·40.2 GAV mit dem Divisor von 173.3 zum Monatslohn. 

siehe RUckseite 



a) lsolierspem:tler mit abgeschlossener Lehrabschlussprüfun! 
Altersjahr* pro Stunde CHF pro Monat CHF pro Jahr CHF 

20 24.24 4'200 54'600 
21 24.81 4'300 55'900 
22 25.10 4'350 56'550 
23 25.68 4'450 57'850 
24 26.54 4'600 59'800 
25 27.41 4'750 61'750 
26 27.99 4'850 63'050 
27 28.56 4'950 64'350 
28 29.14 5'050 65'650 
29 29.72 5'150 66'950 
30 30.29 5'250 68'250 
41 31 .16 5'400 70'200 

b) lsolierspengler und Isolaure mit Lehrabschlussprüfung in artverwandten Beru-
fen (z. B. Bau- und Lüftungsspengler, Brandschutzmonteure, Maurer, Maler, 
Gipser, usw.) 

Altersjahr* pro Stunde CHF pro Monat CHF pro Jahr CHF 
20 23.66 4'100 53'300 
21 24.24 4'200 54'600 
22 24.52 4'250 55'250 
23 25.1 0 4'350 56'550 
24 25.68 4'450 57'850 
25 26.26 4'550 59'150 
26 27.12 4'700 61 '100 
27 27.70 4'800 62'400 
28 28.27 4'900 63'700 
29 28.85 5'000 65'000 
30 29.72 5'150 66'950 
41 30.01 5'200 67'600 

c) Angelernte Facharbeiter mit mindestens 12-monatiger Tätigkelt in der Branche 
(lsoleure, lsolierspengler, Brandschutzmonteure) 

Altersjahr* pro Stunde CHF pro Monat CHF pro Jahr CHF 
20 23.08 4'000 52'000 
21 23.08 4'000 52'000 
22 23.37 4'050 52'650 
23 23.66 4'100 53'300 
24 24.24 4'200 54'600 
25 25.10 4'350 56'550 
26 25.68 4'450 57'850 
27 26.26 4'550 59'150 
28 26.83 4'650 60'450 
29 27.41 4'750 61'750 
30 27.70 4'800 62'400 
41 28.56 4'950 64'350 

ln den ersten 12 Monaten der Beschäftigung in der Branche, kann dieser Mindestlohn für 
angelernte Mitarbeiter dieser Kategorie um maximal 10% unterschritten werden. 

. .. Berechnungsgrundlage fur das AltersJahr. Gilt ab 01 . 01 . des Kalendel]ahrs, m welchem der Arbeitneh­
mende das entsprechende Altersjahr erreichen wird. 

d) Lehrabgänger 
Im 1. Jahr nach Lehrabschluss beträgt der Mindestlohn für maximal 12 Monate im Minimum 
CHF 4'000.00 pro Monat. Anschilessend gilt die Mindestlohnkategorie gernäss Art. 2.1 lit. a) 
und b) von Anhang 10 GAV. 

Lehrlingsentschädigung (im Sinne einer Empfehlun!:!l 
Lehrjahr pro Monat pro Jahr 
1. Lehrjahr CHF 650.00 CHF 8'450.00 
2. Lehrjahr CHF 850.00 CHF 11'050.00 
3. Lehrjahr CHF 1'150.00 CHF 14'950.00 
Zusätzlich Spesen in der Höhe von CHF 300.00 pro Monat. 

3. Vollzugskostenbeitrag, Grundbeitrag, Ausbildungsbeitrag (Art. 22 GAV) 

Alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die Lernenden entrichten folgende Beiträge: 

a) Beiträge der Arbeitnehmer 

Alle Arbeitnehmer entrichten einen 

- Vollzugskostenbeitrag von CHF 20.-/ Monat und 

- Ausbildungsbeitrag von CHF 15.-/ Monat. 

Total Fr. 35.- / Monat. 

Der Abzug erfolgt monatlich direkt vom Lohn des Arbeitnehmers und ist auf der Lohnab­

rechnung sichtbar aufzuführen. 

b) Beiträge der Lernenden 

Alle Lernenden entrichten einen 

- Ausbildungsbeitrag von CHF 10.-/ Monat. 

Der Abzug erfolgt monatlich direkt vom Lohn des Lernenden und ist auf der Lohnabrech­

nung sichtbar aufzuführen. 

c) Beiträge der Arbeitgeber 

Alle Arbeitgeber entrichten einen 

- Vollzugskostenbeitrag pro Arbeitnehmer von CHF 20.-/ Monat 

- Ausbildungsbeitrag pro Arbeitnehmer von CHF 15.- / Monat. 

Total CHF 35.-/ Monat sowie 

- Grundbeitrag von pauschal CHF 240.- I Jahr, bzw. CHF 20.- pro Monat. Angebro­

chene Monate werden als volle Monate berechnet. 

Die Beiträge der.Arbeitgeber sowie die den Arbeitnehmern und Lernenden abgezogenen Bei­

träge sind periodisch gernäss Weisung der Paritätischen Landeskommission auf das Konto 

der Paritätischen Landeskommission zu überweisen . 

Siehe Rückseite 


